
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten langer 
und weiterer Abgeordneter 

betreffend Ausweitung der Prüfkompetenz des Rechnungshofes 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 7 über den Bericht des Budgetausschusses 
über die Regierungsvorlage (55d.B.): Bundesgesetz über die Bewilligung des 
Bundesvoranschlages für das Jahr 2020 (Bundesfinanzgesetz 2020 -BFG 2020) samt 
Anlagen (183d.B.) - UG 6 - in der 32. Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 26. 
Mai 2020 

Für die Kontrolle wirtschaftl icher Unternehmen durch den Rechnungshof ist derzeit 
entweder eine mindestens 50-prozentige Beteiligung, oder eine gleichzuhaltende 
tatsächliche Beherrschung durch die öffentliche Hand (Bund , Länder, Gemeinden mit 
mindestens 10.000 Einwohnern oder RH-unterworfene Rechtsträger) vorgesehen . Bei 
einigen Unternehmen, an denen die Republik beteiligt ist, werden derzeit nur ca. 25 
Prozent gehalten. 

So zeigt ein internationaler Vergleich von entsprechenden luständigkeitsregelungen 
etwa, dass im Unternehmensbereich eine Prüfungszuständigkeit von Einrichtungen 
der externen öffentlichen Finanzkontrolle bereits bei jedweder Beteiligung der 
öffentlichen Hand besteht (wie bspw. der Obersten Rechnungskontrollbehörden von 
Ungarn und Polen). Aber auch auf nationaler Ebene ist in mehreren Bundesländern 
das Beteiligungsausmaß zur Auslösung einer Prüfung herabgesetzt. So haben die 
Länder Burgenland , Kärnten , Salzburg und Steiermark eine Kontrolle von 
Unternehmen durch den Landesrechnungshof schon ab einer 25-prozentigen 
Beteiligung vorgesehen . 

Eine entsprechende Prüfungskompetenz sollte auch für den Bundesrechnungshof 
vorgesehen werden und in Artikel 126b Abs. 2, Artikel 127 Abs. 3 und Artikel 127a 
Abs. 3 B-VG sowie in § 12 Abs. 1, § 15 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 RHG somit die Wortfolge 
in "25 vH" anstelle von "50 vH" geändert werden . 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
zuzuleiten , in der das Bundes-Verfassungsgesetz und das Rechnungshofgesetz 
dahingehend geändert werden , dass die Prüfkompetenz des Rechnungshofes 
ausgeweitet wird, um Unternehmen, an denen die öffentli e Hand mit mindestens 25 
Prozent beteiligt ist, prüfen zu dürfen." 
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